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Regeste

Regeste Lastenbereinigung (Art. 140/156 SchKG). Zuständigkeit und Grunde zur
Verschiebung der Steigerung. 1. Zuständigkeit der Betreibungsbehörden (Erw. 1). 2.
Verschiebungsgründe nach Art. 411/102 VZG: a) Für die Festsetzung des minimalen
Zuschlagspreises ist es ohne Bedeutung, ob neben der Forderung des betreibenden
Gläubigers im gleichen Range noch eine andere Pfandforderung besteht (Erw. 2).
Berücksichtigung der streitigen Forderung im Verteilungsstadium (Erw. 3). b) Verletzt die
Versteigerung vor Austrag der Streitsache berechtigte Interessen? (Erw. 3).

Regeste Epuration de l'état des charges (art. 140 et 156 LP). Compétence et motifs pour
surseoir à la vente. 1. Compétence des autorités de poursuite (consid. 1). 2. Motifs de
surseoir à la vente d'après les art. 41 al. 1 et 102 ORI: a) Dans la fixation du prix
d'adjudication minimum, il importe peu qu'à côté de la créance du créancier poursuivant
existe, au même rang, une autre créance garantie par gage (consid. 2). Prise en
considération de la créance litigieuse dans la distribution des deniers (consid. 3). b) La
vente opérée avant la fin du procès lèse-t-elle des intérêts légitimes? (consid. 3).

Regesto Appuramento dell'elenco degli oneri (art. 140 e 156 LEF). Competenza e motivi
per differire l'incanto. 1. Competenza delle autorità d'esecuzione (consid. 1). 2. Motivi per
differire la vendita secondo gli art. 41 cp. 1 e 102 RFF: a) Nella fissazione del prezzo
minimo di aggiudicazione, non ha importanza che oltre alla pretesa del creditore istante
esista, al medesimo rango, un altro credito pignoratizio (consid. 2). Presa in considerazione
del credito litigioso nel riparto (consid. 3). b) L'incanto effettuato prima della fine del
processo lede interessi legittimi? (consid. 3).

Erwägungen

E. 1
Der Ansicht der Vorinstanz, das Betreibungsamt sei gar nicht zuständig gewesen, darüber
zu befinden, ob die Steigerung mit Rücksicht auf die Klage des Rekurrenten gegen H. zu
verschieben sei, kann nicht beigetreten werden. Freilich ist die Einstellung der Betreibung
nach Art. 107 Abs. 2 SchKG Sache des mit der Widerspruchsklage befassten Gerichts. Und
bei der im Verwertungsstadium bei gepfändeten Liegenschaften durchzuführenden
Lastenbereinigung verweist Art. 140 Abs. 2 SchKG und ebenso für die Betreibung auf
Grundpfandverwertung Art. 155 SchKG eben auf die Art. 106 und 107 bezw. 106-109
SchKG. Es ist jedoch längst entschieden worden, dass einerseits dem Grundsatze nach jeder
Widerspruchsstreit die Einstellung der Betreibung in Bezug auf den betreffenden
Gegenstand auch ohne gerichtliche Verfügung, von Amtes wegen, nach sich zieht, und dass
anderseits eine solche Einstellung unter besondern Umständen nicht gerechtfertigt ist und
daher in Ausnahmefällen die Fortsetzung der Betreibung ungeachtet des



Widerspruchsprozesses verfügt werden darf ( BGE 42 III 219 , BGE 48 III 16 und 203).
Freilich wurde vorerst angenommen, dem Betreibungsamt stehe es nicht zu, in solcher
Weise von der Regel des Art. 107 Abs. 2 SchKG abzuweichen, es habe die Entscheidung
darüber vielmehr dem Gericht anheimzugeben (siehe die erwähnten Urteile; so auch
JAEGER, N. 12 a.E. zu Art. 140 SchKG ). Indessen hat Art. 41 VZG BGE 84 III 89 S. 92
(der nach Art. 102 daselbst auch in der Betreibung auf Grundpfandverwertung gilt) für die
im Verwertungsstadium stattfindende Lastenbereinigung eine besondere, das Prinzip der
Verschiebung der Steigerung in sachgemässer Weise einschränkende Ordnung getroffen
und deren Handhabung den Betreibungsbehörden aufgetragen, die somit (anders als bei
eigentlichen Widerspruchsklagen im Pfändungsstadium, BGE 66 III 68 ) nunmehr über die
Wirkung eines Lastenbereinigungsprozesses auf die Versteigerung zu entscheiden haben
(vgl. BGE 67 III 44 ; so verhält es sich auch mit der für das Konkursverfahren geltenden
Vorschrift von Art. 128 VZG , vgl. BGE 68 III 111 , BGE 72 III 27 , BGE 75 III 101 ).

E. 2
Der Streit über einen in das Lastenverzeichnis aufgenommenen Anspruch gibt nach Art. 41
Abs. 1 VZG Anlass zur Verschiebung der Steigerung, wenn er "die Festsetzung des
Zuschlagspreises becinflusst". Damit wird auf den Minimalpreis angespielt, bei dessen
Festsetzung das sogenannte Deckungsprinzip der Art. 126/141/156 SchKG zu
berücksichtigen ist. Nach diesen Bestimmungen darf der Zuschlag nur erfolgen, wenn "das
Angebot den Betrag allfälliger dem betreibenden Gläubiger im Range vorgehender
pfandversicherten Forderungen übersteigt". Somit ist die Versteigerung bis zum Austrag
der Sache aufzuschieben, wenn eine solche dem betreibenden Gläubiger im Range
vorgehende Pfandforderung streitig ist. Das trifft hier nicht zu; der Rekurrent macht zwar
keine der Schuldbriefforderung des betreibenden Gläubigers nachgehende, aber auch keine
ihr vorgehende, sondern eine ihr im Range gleichstehende Pfandforderung geltend. Diese
Ansprache berührt den minimalen Zuschlagspreis ebensowenig wie der Streit um eine
nachgehende Pfandforderung ( BGE 42 III 221 /2, BGE 67 III 45 ); denn sobald das
Höchstangebot die allfälligen dem betreibenden Gläubiger vorgehenden Pfandforderungen
übersteigt (das vorliegende Lastenverzeichnis führt Assekuranzforderungen der Gemeinde
mit gesetzlichem Pfandrecht in allererstem Rang BGE 84 III 89 S. 93 an), ist zuzuschlagen.
Ob alsdann der nach Deckung der Vorgänge erzielte Mehrpreis dem betreibenden
Gläubiger allein bis zu seiner Deckung zufalle oder zwischen ihm und einem
Pfandansprecher in gleichem Rang zu verteilen sei, ist eine andere, den Minimalpreis nicht
betreffende Frage.

E. 3
Ein Verschiebungsgrund könnte nach der nämlichen Vorschrift ferner darin liegen, dass
"durch eine vorherige Steigerung sonst berechtigte Interessen verletzt würden". Der
Rekurrent vermag nicht genügend darzutun, dass er in solchen Interessen betroffen wird.
Dass nur der betreibende Gläubiger, nicht auch er selbst ein Interesse an der Verwertung
habe, ist kein Grund, jenem die Verwertung zu verwehren. Und dass J., wie er weiter sagt,
ein Interesse daran habe, zu wissen, wie hoch seine Forderung sei und wie kolloziert werde,
ist eben die Frage des Rechtsstreites und hat mit der Verwertung nichts zu tun. Die
Rechtsprechung hat es immer wieder abgelehnt, als berechtigtes Interesse den Wunsch
eines Pfandansprechers gelten zu lassen, über den Bestand des streitigen Rechtes orientiert
zu sein, um sein Verhalten an der Steigerung als Gantliebhaber danach richten zu können (
BGE 42 III 222 , BGE 67 III 46 , BGE 68 III 113 ). Ebenso sind die Bemerkunden des



Rekurrenten über den "kläglichen Zustand" der Pfandliegenschaft in diesem
Zusammenhang belanglos; dieser Zustand bildet höchstens einen Grund mehr zu
ungesäumter Verwertung. Keineswegs wird durch die bevorstehende Versteigerung der
Liegenschaft der streitige Anspruch selbst gefährdet. Wie die Vorinstanz zutreffend
ausführt, wird einfach der auf den Schuldbrief im 1. Rang entfallende Erlös ebenfalls in
entsprechendem Teilbetrag als streitig zu betrachten und bis zur rechtskräftigen Feststellung
des darauf Berechtigten zurückzubehalten sein. Dispositiv Demnach erkennt die
Schuldbetr.- u. Konkurskammer: Der Rekurs wird abgewiesen.
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